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Amtliehe Bckanntmachuugen.
-I III! Breslau, den 2(). September 1879.

Polizei-Verordnung,
betreffend den Verkauf und vie Aufl-ewahrung von Giften.

Auf Grund des § 76 der Provinzialordnung vom 29. Juni 1875 und der §§ 6 und 12
des Gesetzes über die Polizei-Verwaltung vom 11. März 1850 erlasse ich unter Zustimmung des
Provinzialrathes und unter Aufhebung aller entgegenstehenden Verordnungen für den Umfang der
ganzen Provinz Schlesien nachstehende Polizei-Verordnung:

I. Berechtigung zum Handel mit Giften.
§ 1. Der Handel mit Giften und giftigen Stoffen jeglicher Art, also auch das Feilhalten

giftiger Farben und heftig wirkender Droguen und Chemikalien ist außer den Apothekern nur den-
jenigen Personen gestattet, welche hierzu die besondere Genehmigung seitens der zuständigen Polizei-
behörde (die Polizeiverwalter in den Städten und die Amtsvorsteher in den Kreisen) erhalten haben.

§ 2. Für sämmtliche Gewerbetreibende gelten bezüglich des Verkehrs mit Giften und giftigen
Stoffen die nachstehenden Bestimmungen mit der Beschränkung, daß die in der Reichs-Verordnung
vom 4. Jan. 1875 (Reichsgesctzbl. S. 5) ausgeführten Gifte von Produzenten und Fabrikanten nur
im Großhandel an Kaufleute und Apotheker überlassen werden dürfen und der weitere Vertrieb der-
selben nur in den Apotheken stattfinden darf.

Der Handel mit Giften und giftigen Stoffen im Umherziehen ist nicht gestattet.
(§ 56 der Gewerbe-Ordnung vom 21. Juni 1869.)

§ 4. Kammerjäger und andere Gewerbtreibende, welche sich mit der Anwendung von Giften
zum Vertilgen schädlicher Thiere abgeben, dürfen ihre Giftmittel nur selbst an Ort und Stelle ver-
wenden und ist ihnen der Verkauf dieser Gistmittel zum Gebrauch in der Hand des Käufers untersagt.

§ 5. Der Handel mit Tapeten, Rouleaux, Papieren, Tarlatans, Wachsstöeken, Kerzen und
anderen Stoffen, welche mittelst arfenikhaltiger Farben gefärbt, oder mit folchen bedruckt sind, in-
gleichen der Verkauf arsenikhaltigcr Farben in Tuschkasten ist, soweit dazu nicht besondere Erlaubniß
ertheilt ist, untersagt. »

§ 6. Giftige Farben dürfen weder bei Kinderspielzeug, noch bei Zuckerwerk und anderen
Eßwaaren verwendet und dürfen derartig bereitete Waaren überhaupt nicht feilgeboten werden.

1I. Aufbewahrung der Gifte.
§ 7. Die starken sogenannten direkten Gifte (Siehe das Verzeichniß A.) und die aus den-

selben hergestellten Präparate find in versckloffenen, hinreichend hellen, zu anderen Zwecken nicht
benutzten Gemächern oder Verschlägen aufzu ewahren und daselbst in festen, dauerhaften, nicht durch-
läfsigen, gut verstopften und deutlich signirten Vorrathsgefäßen zu halten. Die Gifte sind in der
Art zu ordnen, daß

I) die arsenikhaltigen (Arseniealja),
2) die quecksilberhal1igen (Mercuria1ia) und
Z) die blausäurehaltigen Gifte (Cyimata)

von einander getrennt und in einer besonderen verfchlossenen Abtheilung oder einem besonderen
Schranke innerhalb der Giftkammer verwahrt werden.

« § 8. Der Phosphor (Stangen-Pl·sosphor) ist unter Wasser in Gefäßen von starkem Glase
Zmt gläseren Stöpseln anfzubewahren. Die Glasgesäße müssen mit Sand oder Asbest umschüttet
in Vlechkapseln stehen.

Der Phosphor und die zum Vertilgen von Ungeziefer angefertigten phosphorhaltigen Präparate
sind stets in einem feuersicheren, gut verschlossenen und signirten Behältniß im Keller oder in einem
Gewölbe, ganz allein für sich, zu verwahren.

§ 9. Für jede der vier Arten von Giften �- Arseniealien, Me1-eura1ia, Cyan-itzt und
Phosphor �� müssen besondere signirte Dispeusirgeräthe (signirte Waagfchale, signirte Löffel, Mörser
Gewtchte u. s. w.) gehalten und in der betreffenden Gistabtheilnng aufbewahrt werden.
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§ 10. Die Signaturen der Gefäße müssen dem Inhalte genau entsprechen, deutlich leserlich
nnd in Oelsarbe ausgeführt oder eingebrannt sein. ·

Zur Verhütung von Verwechselungen beim Geschäftsbetriebe müssen die Signaturen bei den
Giften (Siehe Verzeichniß A.) nicht nur durchweg aus gleichen Farben bestehen, sondern die Farben
müssen überdies auch von den aus den sonstigen Gefäßen angebrachten Signaturfarben verschieden sein.

§ 11. Die Thür eines jeden der erwähnten vier Giftbehältnisse muß.an ihrer äußeren
Fläche die Bezeichnung --Gift« und das Bild eines Todtenkopses tragen.

§ 12. Die weniger heftig wirkenden, sogenannten indirekten Gifte (Siehe das Verzeichniß B.)
und alle übrigen, in dem Verzeichniß nicht ausgeführten Stoffe von gleich heftiger Wirkung sind in
verschlossenen und abgesonderten Behältnissen, oder in eignen, besonderen Räumen auszubewahren,
jedoch nicht in denjenigen Räumen, wo die Gifte des Verzeichnisses A. gehalten werden.

§ 13. Die Vorraths- und Standgesäße müssen deutlich nnd fest signirt sein, und die sämmt-
lichen Signaturen für die Stoffe des Verzeichnisses B. sind aus den gleichen Farben herzustellen, die
sich jedoch wiederum von den bei den übrigen Signaturen in Anwendung gebrachten Farben unter-
scheiden müssen.

§ 14. Zum Verkauf der Giftstoffe (Verzeichniß B.) ist besonderes signirtes und anderweitig
nicht zu benutzendes Dispensirgeräth (Waagen, Löffel, Gewichte, Mörser u. s. w.) zu halten.

§ 15. Künstler nnd Gewerbetreibende, welche Gifte zu ihren Arbeiten bedürfen, müssen die
Gistvorräthe unter sicherem Verschluß nnd von allen übrigen Gegenständen gesondert aufbewahren
und zwar in festen Gefäßen, an welchem die dem Jnhalt entsprechende Bezeichnung und außerdem
das Wort ,,Gift« nebst drei Kreuzen (T T T) deutlich angebracht ist.

III. Verabfolgung der Giftwaaren.
§ 16. Die Gifte, welche in dem Verzeichniß A. benannt sind, dürfen nur zum technischen

Gebrauch an Künstler und Gewerbetreibende, die deren zu ihren Arbeiten bedürfen, sowie zur Tilgung
schädlicher Thiere und zwar nur an solche Personen verkauft oder überlassen werden, welche dem
Verkäufer als zuverlässig bekannt sind, oder sich über ihre Zuverläßigkeit durch eine für den be-
sonderen Zweck ausgefertigte Bescheinigung der zuständigen Polizeibehörde auszuweisen vermögen.

§ 17. Ueber das entnommene Gift hat der Käufer einen E-mpfangsschein auszustellen. In
dem E-mpsangsscheine, welchen der Käuser zu unterschreiben hat, müssen die Art des empfangenen
Giftes, die Quantität desselben, der Zweck, wozu das Gift gebraucht werden soll, sowie anch der
Nafmeh ges Abholers angegeben sein. Die vollzogenen Giftscheine hat der Verkäufer numerirt
an e en.zu

§ 18. Der Verkäufer hat ein Giftbuch zu halten, in welchem die Verabfolgung der Gifte
unverzüglich unter folgenden Kolonnen einzutragen ist:
1) die Nummer des Gistscheines, 6) die Quantität desselben,
2) das Datum, 7) die beabsichtigte Verwendung,
Z) der Name des Bestellers, 8) der Name des Expedienten, d. h. desjenigen,
4) der Name des Empfängers, welcher das Gift abgegeben hat.
5) die Art des Giftes,

§ 19. Die Gifte dürfen nur an Erwachsene und solche Personen verabfolgt werden, über
deren Zuverläßigkeit kein Zweifel obwaltet, nicht aber an Kinder, Schüler, Lehrlinge und dergleichen.

§ 20. Die Verpackung und angemessene Bezeichnung der direkten Gifte behufs des Verkaufs
muß in der Giftkannner gefchehen. Die Gifte müssen in dichten, festen Behältnissen von Holz oder
Steingut nnd nicht in bloßen Papierbeuteln abgegeben werden und sind diese Behältnisse sorgfältig
zu verbinden, zu versiegeln und mit der- Bemerkung des Inhalts zu versehen, sowie mit dem Worte
,,Gift« und außerdem mit drei Kreuzen (T T T) deutlich zu bezeichnen.

§ 21. Der weiße Arsenik darf zum Vertilgen der Ratten, Mäuse und anderer fchädlicher
Thiere niemals rein, sondern nur in Vermischung mit 1 Theil Kienruß und I Theil Saftgrün
und 24 Theilen Arsenik verabfolgt werden.

Dieser Beschränkung bei Verwendung des Arseniks sind auch die Kau«unerjäger unterworfen.
§ 22. Das sogenannte Fliegenpapier, insofern es arsenikhaltig ist, sowie K·obalt- oder Fliegen-

steinlösungen als Fliegenvertilgungsmittel dürfen ebenfalls nur unter Beachtung der in den §§ 16
bis 19 ausgeführten Bedingungen verkauft werden.

Fliegenpapier muß durch aufgedruckte Stempel als giftig bezeichnet und als solches kennt-
lich gemacht sein. »

§ 23. Von den im Verzeichniß B. ausgeführten giftigen Waaren dürfen concentrtrte Schwefel-
säure (Vitriolöl, 01eum), Salpetersäure, Scheidewasser, Salzsäure nnd Aetzlauge (Flasehenlauge)
im Kleinhandel nur gegen Giftscheine in starken, fest verstöpselten, verbundenen und versiegeltenfGk:fäßen, dwelche mit dem Worte ,,Gift« und mit drei Kreuzen deutlich signirt sein müssen, verab-
o gt wer en. �

Die übrigen im Verzeichniß B. ans esührten Waaren können zwar ohne Giftschein abgegebenwerden, doch müssen die Abgabegesäße ebenfalls, wie vorstehend, gut verwahrt und signirt sein.
§ 24. Auch die Gifte ans dem Verzeichniß B. dürfen nur an zuverlässige erwachsene Per-

sonen, niemals aber an Kinder, Schüler, Lehrlinge abgegeben werden.
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§25. Großhändler mit Arzneiwaaren und Giften, auf welche die Verordnung vom
4. Januar »1875, betreffend den Verkehr mit Arzneimitteln, keine Anwendung findet, haben hinsicht-licä der Aufbewahrung der Giftvorräthe die in den §§ 7 bis 14 ausgeführten Bestimmungen eben-
fa s streng zu beachten.

IV. Beaufsichtigung des Gifthandels.
§ 26. Der Gisthandel ist der Beaufsichtigung durch die Polizeibehörden und durch die

Medicinalbeamten unterworfen.
V. Strafbestimmungen.

§ 27. Zuwiderhandlungen gegen die vorstehenden Bestimmungen werden, sofern nicht höhere
Strafen nach den bestehenden Gesetzen Anwendung finden, mit einer Geldbuße bis zu dreißig Mark,
oder im Unvermögensfalle mit verhältnißmäßiger Haft bestraft.

Außerdem bleiben mit Giften handelnde Personen für jeden aus Vernachläßigung oder Ueber-
tretung der bezüglichen Vorschriften entstandenen Nachtheil den Gesetzen gemäß verantwortlich.

Verzeichniß A.
Direkte Gifte, welche nur in besonderen, abgescl)losfenen Räumen (Giftkammern) auszube-

wahren sind (mit Ausschluß derjenigen direkten Gifte, welche nach dem Gesetz vom 4. Januar 1875

Arsemca11a (Arsemk und dessen Verbindu
Arsen1k Metall (Scherbenkobalt, Fliegen in)
Arfemge Saure (G1ftmehl Rattenpu er),
Rothes Schwefelarsemk (Realgar),
Gelbes Schwefelarsen1k (0perment),
Jod Arsemk,
Arseniksaures Eisenoxydul,
Arseniksaures Kali und alle übrigen

Verbindungen,
Arsenhaltige Farben,�«·)

en)

Arsenhaltige Gifte zum Vertilgen v n Un-
geziefer,

Fliegenpapier, Fliegenwaff-.-r und dergleichen.

«) Zu den arsenhaltigen Farben gehören:
Schweinfurter, Schwedisches, Scheelfches, Wiener,.gaisler-, Mitis- oder Papagei-Grün, mehrere Anilin-

ar en.

Arsen- «

II

III

I

mir von A·pothekern und Großhändlern verkauft werden dürfen).
. · « ng ,; . ·

« sie -I .
« · » , lv

o

V.

Mercur1a.1ia (Quecksilber-Verbindungen),
O-ueckstlberchlorid (Sublimat),
Quecks1lberoxhd (rother Präcipitat),
Schwefelsaures Quecksilberoxhd (Turpethum

m1nerale), »
Essigfaures Quecksilberoxyd,
Quecksilberbromid und andere heftig wirkende

Quecksilbersalze.
Cyanata. (Blausäureh·altige Stoffe),
Blaufäure,
Bittermandelöl (01eum am)-gda1. aethereum),
.Kirschlorbeeröl (01eum La.ur0cerasi sieche-

reum),
II)-drarg. cyna.tum (-Cyan-O-uecksilber),
I(a.lium cynatum (Chankalium),
Zincum cynatum (Cyanzink).
Phosphor- und die zum Vertilgen von Un-

geziefer daraus gefertigten Gifte.
Verzeichniß B.

Jndirekte Gifte und heftig wirkende Stoffe, welche getrennt von anderen Waaren aufzu-
bewahren« sind (mit Ausschluß der in der Verordnung vom 4. Januar 1875 aufgeführten).

Salzsäure, Salpetersäure, Schwefelsäure,Kar-
bolfäure, Chromfäure,

Spießglanzbutter, Höllenstein,
Kupfervitriol und andere Kupfersalze,

Kadmiumfalze,
Bleiweiß, Mennige, Bleiglätte und andere

Bleiverbindungen,
Gummigutti,
Jod, Brom,
D,uecksilberbromür, schwarzes Q-uecksilber-

oxhdul,
Kleesäure, Kleesalz,
Aetzkali, Aetznatron, Aetzlauge,
Nitrobenzol oder Mirbanöl,
.Kokkelskörner, Jgnatiusbohne,
Zinnsalze, wie Stannum ch10ratum fum-ins,

Stannum amm0niacatum ch10�
ratum,

stannum chl0ratum crysta11i-
sati1m,

I. a

b

c

d.

e.

I »«Giftige Farben,»«)
) Zu diesen gehören:
weiße: Bleiweiß (Venetianisches, Kremser-

Weiß)-
rothe: Chromroth, Mennige, Anilinroth,
(ausgenom:nen giftfreies),
gelbe: Chromgelb, (Neugelb, Königsgelb,
chromsaures Bleioxyd, Chromorange, Blei-
glätte (Ma.ssicot), chromsaures Kali, Zinkgelb,
Kasseler Gelb (Mineralgelb), Neapelgelb,
Gummigutti, Pikrinsäure und deren Verbin-
dungen, Anilingelb (ausgenommen giftfreies),
b la u e: Kalkblau (Casselmannsches Blau), Oel-
blau (Kupferindigo), Königsblau (Smalte),
Bremer, Berg- und Lasurblau, Anilinblau
(aus-genommen giftfreies),
grüne: Grünfpan, Chromgrün (Gemifch von
chromsaurem Bleioxhd mit Berliner Blau),
Neugrün, Neapler Grün, Genteles Grün (zinn-
saures Kupferoxyd), Braunfchweiger Grün,
Aniliugrün (ausgenommen giftfreies).

Der Ober-Präsident von Schlesien. gez.-von Seydewitz.
Namslau, den 21. October 1879.

» » Vorstehende Polizei-Verordnung bringe ich zur Kenntniß der Polizei-Behörden. Die hiesige
Polizei-Verwaltung hat die Publikation derselben im hiesigen Stadtblatt zu veranlassen.
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M YOU Breslau, den 12. September 1879.
Bekanntmaehung.

Nach §§ 14 und 40 der Hinterlegnngs-Ordnung vom 14. März 1879 sind bei der Ein-
zahlung oder Einsendung von Geld, Werthpapieren oder Kostbarkeiten an die Hinterlegungskasse
schriftliche Erklnrnngen, welche den in den angeführten Gesetzesbestimmungen näher bezeichneten For-
derungen entsprechen nn"cssen, in zwei Exemplaren Seitens der Hinterleger vorzulegen oder bei der
Einsendung gleichzeitig miteinzusenden.
» · Zur Beachtung für das betheiligte Publikum, welches vom 1. October d. Js. ab an die

hiesige Regierungs-Hauptkafse als Hinterlegnngskasse auf Grund der Hinterlegnngs-Ordnung Ein-
zahlnngen zu machen haben wird, veröffentlichen wir nachstehend drei Formulare, welche zur Be-
nutzung bei Abfassung obgedachter Erklärungen � je nachdem baares Geld, Werthpapiere oder
Kostbarkeiten hinterlegt werden sollen � geeignet sind.

Indem wir allen Betheiligten die Benutzung dieser Formulare empfehlen, bemerken wir
noch, daß die betreffenden Erklärungen

er. wenn die Einzahlung resp. die Einsendnng des Geldes te. ohne vorherigcs Gesuch erfolgt, der
hiesigen Regierungs--Ha1wtkasse als Hinterlegnngskasse

b. wenn ein schriftliches Gesuch um Annahme des Geldes &c. eingereicht wird, der nntcrzeichncten
Regierung als Hinterlegungsstelle

jedesmal in zwei Exesnplaren zu übergeben sind.
Auf etwaige Erklärungen, die den gesetzlichen Anforderungen nicht entsprechen, wird die Annahme

zur -Hinterlegnng nicht erfolgen können.
Königliche Regierung. gez. von Junker.

E r k l ä r u n g
betreffend die Yinteclegnng von Geld bei der Löniglirhen Uegiernngehanpttiasse zu . . . . . . . . . .

1. Name, Stand oder Gewerbe und Wohnort
des Hinterlegers, und, falls die Hinterlegung
in dessen Vertretung von einer anderen Person
bewirkt wird, Name, Stand oder Gewerbe
und Wohnort dieser Person.

2. Betrag des hintcrlegten Geldes (in Ziffern
und Bucl)staben).

3. er) Bestimmte Angabe der Veranlassung zur
Hinterlegung.

b) Sofern die s)teehtsangelegenheit, in welcher
die Hinterlegung erfolgt, bei einer Behörde
anhängig ist, insbesondere auch die Be-
zeichnung der Sache und der Behörde.

e) Bezeichnung der etwa als Anlagen beige-
fiigten Schriftstücke.

4. er) Name, Stand oder Gewerbe und Wohnort »
der Person, an welche der Betrag ausge- sz
zahlt werden soll. ·

b) Etwaige sonstige Bemerkungen über die»
spätere Herauszahlung.

. . . . . . den..ten . . . . . 18
(Unterschrift.)

E r k l ä r u n g «
betreffend die gsintetlegnng von It1llektt)papietkn bei der Mniglichen Regierungs-Haupt-Halse

zn 0 s o · 0 - O 0 0 c 0 I O
:- «-»-:.. -    . «�-� �J �-«  -���-� -���-T

1. Name Stand oder Gewerbe und Wohnort des . »
Hinterlegers und, falls die Hinterlegung in
dessen Vertretung von einer anderen Person
bewirkt wird, Name, Stand oder Gewerbe
und Wohnort dieser Person.
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2. a) Bezeichnung der Werthpapiere nach Gattung, Nennbetrag.
Nummer und Neunbetrag, sowie nach den
etwaigen sonstigen Unterscheiduugsmerk- -
malen. .

b) Falls mit den Werthpapiereu die zu den: J
selben gehörigen Talons oder Zins- oder
Dividendenscheine hinterlegt werden, die
hierauf beziiglichen Angaben. (

c) Falls Talons oder Zins- oder Dividenden- s
scheine zu Werthpapiereu hinterlegt werden, ;
welche bei der Kasse sich bereits in Ver- «
wahrung befinden, eine Bezugnahme auf «
die in Vetreff der Werthpapiere selbst vor-
gelegte Erklärung.

Gesammtbetrag des Nennbc-trages (in Ziffern und " I Z »
Buchstaben), - »

as Bestinnnte Angabe der Veranlassung zur
Hinterlegnng.
Sofern die Nechtsaugelegeuheit, in welcher
die Hinterlegung erfolgt, bei einer Behörde
anhäugig ist, insbesondere auch die Ve-
zeichnung der Sache und der Behörde.
Bezeichnung der etwa als Anlagen beige-
fügten Schriststiicke.

3.

b)

O)

4. it) Name, Stand oder Gewerbe und Wohnort
der Person, an welche die Werthpapiere
herausgegeben werden sollen. «
Etwaige sonstige Besti1unucngen über die
spätere Herausgabe.

b)

.......den..ten....18..
(Unterschrift.)

E r k l ä r u n
betreffend die gsintcttegung von Kostbarkeiten bei der Xäniglic1)rn Regierungs-Haupt-Lage

zu . . . . . . . 0 0 O 0 0 0 0 . O O

I. Name, Stand oder Gewerbe und Wohnort
des Hinterlegers und, falls die Hinterlegung
in dessen Vertretung von einer anderen Person
bewirkt wird, Name, Stand oder Gewerbe
und Wohnort dieser Person. -s

-

L. Bezeichnung der Kostbarkeiten nach Gattung, .· SchäVU"SsW«"«)
Stoff und Schätzungswerth, sowie nach den « «
etwaigen sonstigen UnterscheidungsmerkInalen -
und besonderen Eigenschaften.

(Der Schätz1n1gswerthistdurch einen öffentlich
bestellten Sachverständigen feststellen zu lassen,
dessen Gntachteu beizufügen ist. Anderenfalls
wird die Abschätznng durch die Hinterlegnngs-
kasse auf Kosten des Hinterlegers veranlaßt
werden.) »(

ffGesammtbetrag des Scl)ätz1u1gstoerthes. »

3. it) Bestimmte Angabe der Veranlassung zur
Hinterlegung.

b) Sofern die Rechtsangelegenheit, in welcher
die Hinterleguug erfolgt bei einer Behörde
anhäugig ist, insbesondere auch der Be-
zeichnung der Saehe und die Behörde.

(-») Bezeichnung der etwa als Anlagen beige-
fügten Schriftstiicke. »
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4. a) Name, Stand oder Gewerbe und Wohnort
der Person, an welche die Kostbarkeiten
herausgegeben werden sollen.

b) EtwaIge sonstige Bestimmungen über die
spätere Herausgabe.

, I , " " " L
.......den..ten.....18..

(Unterschrift.)
M IC4J · » · Prosk·au, im September 1879.

· Das Wmtersemester am Köntglichen pomolog1schen Institute zu Proskau in Schlesien be-
ginnt Anfang October. �

Der Unterricht umfaßt während des zweijährigen Kursus aus dem theoretischen und prac-
tischen Gebiete.

a. Hauptsächer: Bodenkunde, Allgemeiner Pflanzenbau, Qbstkultur, insbesondere Obstbaum-
zucht, Obstkenntniß (Pomologie), Obstbenutzung, Lehre vom Bamnschnitt, Weinbau, Gemüsebau,
Treiberei, Handelsgewächsbau, Landschaftsgärtnerei, Gehölzzucht und Gehölzkunde, Planzeichnen,
Zeichnen und Malen von Früchten und Blumen, Feldmessen und Nivelliren. b. Vegründende Fächer:
Mathematik, Physik, Chemie, Mineralogie, Botanik, Krankheiten der Pflanzen, micoscropische Unter-
suchungen. c. Nebensächer: Buchführung, Enciklopädie der Landwirthschaft.

· Anmeldungen zur Aufnahme haben unter Beifügung der Zeugnisse schriftlich oder mündlich
bei dem Unterzeichneten Director zu erfolgen. Derselbe ist auch bereit, auf portofreie Anfrage
weitere Auskunft zu ertheilen.

gez. Stoll.
Namslau, den 17. September 1879.

Vorstehende Bekanntmachung bringe ich zur öffentlichen Kenntniß und mache die Kreisbe-
wohner darauf aufmerksam, daß bei dem hohen volkswirthscl)aftlichen Interesse des rationellen Obst-
baues es im wohlverstandenen Interesse nicht nur vieler .ländlicher Besitzer und Vereine, sondern
auch, ganz besonders einer jeden Commune liegt, in ihrer Mitte Persönlichkeiten zu haben, welche
mit d(;r ElZatur des Obstbaumes und der zu seinem Gedeihen erforderlichen Behandlungsweise ver-
traut in .

M III] Namslau, den 16. October 1879.
Nachdem ich in jüngster Zeit wiederholt Gelegenheit hatte, irrthümliche Vorstellungen über

das Wesen und die Wirksamkeit der Provinzial-Land-Feuer-Societät zu beobachten, sehe ich mich
veranlaßt, zur allgemeinen Aufklärung, Folgendes zu bemerken:

Die Provinzial-Land-Feuer-Societät hat die Aufgabe, alle Gebäude, bis auf wenige Aus-
nahmen, auch die ganz feuerunsicheren, welche sich vorzugsweise im Eigenthum der ärn1eren Bevöl-
kerung befinden, zu versicl)ern, während die Privat-Versicherungsanstalten in der Auswahl der Ver-
sicherungen freie Handhaben und sich deshalb möglichst auf die Annahme der vermöge ihrer Bauart
der Brandentschädigung im geringeren Grade ausgesetzten Gebäude beschränken.

Auch für Brandschäden im Falle eines Krieges oder bürgerlichen Unruhen, welche Privat-
Societäten meines Wissens nicht entschädigen, wird von der Provinzial-Land-Feuer-Societät Vergü-
tigung geleistet. . »

Da die "Provinzial-Land-Feuer-Societät die Erzielung eines Geschäfts-Gewinnes nicht erstrebt,
ist sie in der Lage, häufig niedrigere, mindestens aber nicht höhere Versicherungs-Prämien zu erheben,
als gewöhnlich von den Privat-Versicherungs-Gesellschaften für Risiken mit gleicher Brandgefahr
gefordert werden.

Durch die seit einigen Iahren erfolgte Einrichtung der Mobiliarversicherung ist jedem Grund-
besitzer die Möglichkeit geboten, seine gesammte Habe bei der Provinzial-Land-Feuer-Societät zu
verfichern.

Während im Iahre 1853 die Versicherungssumme 82,000,000 Mark betrug, übersteigt die-
selbe jetzt den Betrag von 500,000,000 Mark.

Dieser Umstand zeugt von dem begründeten Vertrauen der Bevölkerung zu dem Institute.
Obgleich in diesem Zeitraum die Beiträge im Allgemeinen nicht höher, zum Theil sogar niedriger
waren als die Prämien der renommirteren Privat-Societäten, so ist es doch gelungen, durch die
Ueberschüsse dieser Beiträge über die Verwaltungskosten den 1863 887,000 Mark betragenden Re-
servefonds auf 3,700,000 Mark zu bringen. Sobald derselbe ein Procent der Versicherungssumme
erreicht, worauf hier ausdrücklich aufmerksam gemacht wird, werden die ferneren Ueberschüsse zur
Ermäßigung der Beiträge verwandt

Es leuchtet ein, daß dieser Zeitpunkt mn so früher eintreten muß, je rascher die Beitrags-
Einnahmen durch Vermehrung der Versicherungen steigen, und daß die Ausdehnung der Societät
somit im eigenen Interesse jedes Versicherten liegt. Gerade die Besitzer besserer, der Brandgefahr
weniger unterliegender Gebäude sind daher in der Lage, durch Be-theiligung an der Societät nicht
nur sich selbst niedrigere Beiträge zu verschassen, sondern auch ihren weniger gut situirten Mitbür-
gern zu dieser Wohlthat zu verhelfen.
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Wenn in letzterer Zeit einzelne Bersicherte sich haben bewegen lassen, aus der Provinzial-
Feuer-Societät aus- und in eine Privat-Feuer-Soeietät einzutreten, so möchte ich denn doch empfehlen,
den dort gebotenen augenblicklichen Bortheil nicht zu überschätzen.

Mir liegt es fern, die Austretenden hierdurch bestimmen zu wollen, wieder zurückzutreten
ich hielt im Interesse derselben mich nur für verpflichtet, eine Uebersicht der Lage der Provinzial-
Land-Feuer-Societät zu gewähren, damit jeder in der Lage ist, sich ein eigenes Urtheil zu bilden.
« 8001 Namslau, den 24. Oktober 1879.

Die Bestimmung, wonach die Lieferzettel über Ablieferungen san die Königliche Kreis-Steuer-
Kasse von den Ortserhebern stets unterschrieben, untersiegelt, und mit dem Datum der Ablieferung
versehen sein sollen, bringe ich in Erinnerung.

Die Herren Gemeinde-Vorsteher haben dies den Ortserhebern wiederholt einzuschärfeu.
sch ssJch werde Gelegenheit haben. mir von der Befolgung dieser Anordnung Ueberzeugnng zu

ver a en.
Sollte ich trotz dieser Erinnerung nicht vorschriftsmäßige Lieferungszettel finden, so werde

ich je nach den Umständen gegen die Gemeindevorsteher 2c. mit Ordnungsstrafen vorgehen.
-M 8671 Namslau, den 25. October 1879.

Die Kreis-Eom1nunal-Kasse ist von mir angewiesen worden, die Jmpfprämien pro 1879 zu
zahlen und werden die nachstehend genannten Personen hiermit anfgefordert, gegen Quittungs-
leistung diese Prämien in genannter Kasse in Empfang zu nehmen.
1. Aus der Stadt Zcam5kau: Haushälter Steinfest, Hilfsbahnwärter Peukert, Arbeiter Urban,

Weber Barofke, Maler Grüger, Buchbinder Häsler, Arbeiter Jaros, Maurer Koschmieder,
Dienstmagd Bnrek, Schuhmacher Reindel, Arbeiter Schimanske, Registrator Gotter,
Fleischer1neister Spiegel, Arbeiter Geiler, Dienstmädchen Scholich, Tischlermeister -Knopp,
Damastweber Eppardt.

2. Aus der Gemeinde Yol«n.-ZäIarchwilz: Schneider Glatz, Dacl)decker Walde, Schneider Gora,
Magd Sufanna Woitzig, Tagelöhner Herrmann, Freigärtner Nowak.

. Aus der Gemeinde E)riineiche: Tagelöhner Sehiewek.
Aus der Gemeinde ZUinkkow5liy: Hänsler Wilde, Jnlieger Schnalle, Jnlieger Woiwode.

. Aus der Gemeinde 2sind.-ZdIarchwiiz: Knecht Paprowskh, Jnlieger Mnich, Stellmacher Wrodniowskh.

. Aus der Gemeinde E;llguth: Wächter Gzuu, Stellenbesitzer Mischne.

. Aus der Gemeinde Yaumig: Gastwirth Wagner.

. Aus der Gemeinde ZTiikl«:au: Maurer .Januek, Schuhmacher Schwartz, F«-»«eistelIenbesitzer Kaschig,
Stell1nacher Wasner, Frcistellenbesitzer Kunert, Arbeiter Gärtner.

9. Aus der Gemeinde Ei5dorf: FreisteIlenbesitzer Vogt, Freistellenbesitzer Slock.
10. Aus der Gemeinde goacolisdorf: «Lohngärtner Kühn, Stellenbesitzer Pätzold.
11. Aus der Gemeinde (3)liischau: Tagelöhner Dziallas, Schuhmacher Peukert.
12. Aus der Gemeinde «Ftricl·:an: Knecht Kuska, Freistellenbesitzer Kirchner.
13 Aus
14

mqOMPw

. der Gemeinde «;7tktfiadt: Knecht Rädler, Stellenbesitzer Neumaun.

. Aus der Gemeinde Yeutsth-ZUarct)wi1z: Wächter Stojan, Tagearbeiter Maletzuh.
se«-T SICH! Namslau, den 29. October 1879.

Mit dem nächsten Kreisblatt werden den Gemeinde-Borständen zur Boruahme von Wahlen
der Wahlmäuner zur Ersatzjvaht der gemäß § 107 der Kreisordnung vom 13. Dezember 1872 ans-
scheidenden Hälfte der Kreistagsabgeordneten, die benöthigten Formulare zugehen.

Die Wählerlisten sind bis zum 10. November er. aufzustellen und haben demnächst 3 Tage
auszuliegen.

Dies bringe ich zum Zwecke der Information über die bevorstehenden Arbeiten zur Kenntnis;
und bleibt weitere specielle Verfügung vorbehalten.
M Ast« Namslan, den 16. October 1879.

Ich bringe zur öffentlichen Kenntniß, daß dem Vorstande der ev. luth. Diakonissen-A1istalt
Bethanien zu Breslau Allerhöchsten Orts die Genehmigung zur Einsa1n1nlung einer Hauscollecte in
allen Haushaltungen der Provinz Schlesien ohne Unterschied der Eonfess·ion zum Besten der Diako-
kouissen-Anstalt Bethanien ertheilt worden ist.

Der Königliche Londrath. Satiee Contessa.

Ailgemeiner Anzeiger.
.Bekanntmachung.f - · Als Connnissare für Auf- und Annahme von Testamenten fund letzwilligen Verfügungen

nngiren
er. für den Monat November der nnterzeicl1nete Amtsrichter,
b. für den Monat December Herr Amtsriel)te.r F«riinkcl.

Nan1slan, den 27. October 1879. Fkiiuigcishe5 «;Iuit5geriti)t I. Bieder.

!
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Die Termine zur Versteigernng des Ban»ergut»s No. 6 Ellgnth und zur Ver-
kündung des ZnsrhlagskUrthei s fmden mcht, wie es m dem in No. 42 des Kreisblattes
abgedruckten Patent 1rrthi"unlich gedruckt ist,

am 5. und 7. November,
sondern:

am I5. und l7. November I879
statt. .K«önigliches Amtsgcricht II.

Namslau, den 2;4,z-October, 1879. z � «  ««z»·»��F»rae1z1«k«el.-»»-,«�

Bekanntmachung.
Die Control-Versammlung der enerlösehpf1ichtigen Mannschasten findetwegen des ans den I. November er. trefscnden kath. Feiertage-Z

am S. November e. Nael)m. II Uhr
statt.

Namslan, den 29. October 1879.

-·« · Die Polizei-VerwalttItIg1. Katze.
Bekanntmachuug.

Der Verkauf der zur J. Gliickselig�schen Concurs1uasse gehörigen Waaren &c. findet
am l. und resp. 4. November d. J.

nicht statt.
Nspa3iYslau, den 29. October 1879. Garbc, Gerichtsvollziel)er.

Bekanntmachnng.
Der erst vor einigen Tagen aus der Jrrenheilanstalt zu Leubus als nnheilbar entlassene

und in seinem Heimathsorte Seh wirz angelangte Geisteskranke Lorenz Moreiuek hat sich am
Donnerstag den 23. li. von hier in der Richtung auf Brieg zu entfernt und ist bis jetzt noch nicht
zuriickgekel)rt. � Es wird ersucht, aus den 2e. Moreiuek zu vigiliren und im Be-tretungsfalle ihn
nach hier transportiren zu lassen.

Signalement:
1. Name: Lorenz Moreiuek; 2. Stand: Schneidergeselle; :-Z. Religion: katholisch; 4. Statur:
groß und schlank (ea. 6«); 5. Augen: grau; 6. Nase nnd 7. Mund: gewöhnlich: Z. Haare:
dunkelblond; 9. Besondere Kennzeichen: trägt gewöhnlich die Mühe (schwarze Diiffelmütze) in
der Hand und geht mit bloßem Kopfe; 10. Bekleidung: schwarze Stofsl)osen und dergleichen
Weste, weißes, seidenes Shawltnch, schwa1Zer DüffeliiberZie)er, trägt Kroppstiefeln.z »Er gab vor, nach Breslau zu seinem - ruder, dem S riefträger Carl Moreiuek, Mathias-

straße Nr. 69, gehen zu wollen, ist aber bis jetzt dort noch nicht eingetroffen.
Schwirz, den 29. October 1dj7-sZ.»·»··»»·» --·.    per E-enceiztde-31Iotftgud.

Bekanntmachnug.
Durch Beschluß des Vorschuß-Vereins-Ausschuß l)ierselbst vom 16. d. Mts. ist vom Tage

dieser Bekanntmachung ab, bis auf Weiteres:
a. der Zinsfuß für Vorschüsse unter Biir schaftsstellung:auf 70-«, (s;ieben Procent), »b. der Zinsfuß für Vorschüsse ge en Verpsändnn feiner Cours habender Werthpap1ere:angf 60-» ( echs Procent)

normirt worden.
NamslJau, den 21. October 1879. »

Wer 1tIotsct)nIi-d1etein zu d1amølan, angetragene Genossenschast.
gez. R-. P1oSo111-re, K. SZy:-·z1(a-, 1I. R1o1«1te1-,

- . - . » Dsrect.!E.- » . - .C»9Utr0!IEIIx�. ».s?g.sjix«"s« » .-»- »
Simmelmttz-Plain.-·ilt1archwc3»kc landwtktl)Ikl)anlict)kr Verein.

Sitzung: Wkontag den II. ovember er. Abends I Uhr,
im Wenzel�sZen ·Gafthanse zu Poln.-Marchwnz.

T a g e s o r d n u n g : 1. erschiedene M1tthe1lungen.2. Vortrag des Herrn Lehrer Hussel über ein landwirthschaLl. Thema.
z D e r V o r st a n .

" K· An k t i o n. T·  « T sz""Gut pass«F1idd"«···«�·"«"·«"«·�··��··«
Sonntag den 2. November Nachm.

Z Uhr werde ich eine Anzahl männliche Kleidungs- JBlicke, 1 Schrank und I Gebett Betten me1stbietend Rund- sowie F-tqchbrcnncr,
ei baarer Zahlung verkaufen. « Itverw. Kricke, deutsche Vorstadt. emps1eh Anton smp9lt«

Nebst Beilage. T -



Anlage zu Mo. 44 des »b1amiilaukc Kceiiiblattcii.«
Donnerstag den 30. October 1879.

--�-�---.-.-.-�....- .-. 1...- .·�� .�� ..--»» · ··-·» « T» · «- ·» · · ·· · ··»· · · - « .- - . «. --

Be-kauntmachnng.
Nachstehend uanil)aft gemachte Mitglieder des Vorschusz-Verein zii Nainslau eiiig. Gen

haben seit einer Reihe von Jahren weder die statiiteniuäs3igeii invuatlicheii Beiträge gezahlt, noch
sonst ein Lelieii«"Jzeichisi"i der Vereins-Berivaltiiiig gegeben.
· Mit Bezug aiif §&#39; .«")U des BereiiiI»-Statiits fordern wir die iiiiteii Gisnaunteu hierdiirch auf,
innerhalb einer Präelusivfrist voii Z Wochen von heut abgerechnet, säuiiiitliehe riickstäiidigeii Beiträge
iiachziizahli«n, iiiii sich dadurch die weitere Mitgliedschaft zu sichern, andernfalls aber sich als aus-
geschlossen zii betrachten, iiiid die a·iifgesamiuclteii Giithabeiibeiträge bei der BereiusJ Rasse abziil)ebeii.

Nach Verlauf der vorbezeichneten Präeliisivfrist werden die iiicht abgehobeiieu Guthabeu-
posteii der Genant:iteii degi Reserve-Foiid überwiesen iverdeii, iiideiii stillscl)iveigeiide Verzichtleistiiiig
aiigeiioiuuicn wer en ivir .

Z-?1733.i;k·WI11If«rFk)»1lI»?)!FI;;1IJä-z[·l 6. 2e. Seh is nfelder eheiii. deutsche Vorstadt,
ieors i «» «« , ». - -Z. A Lang iuLZz)l::ns:»l):k( U )O)If  ? W»iiit.oi«i in StiIcl)zlii3-N »

4» F» Wasp«. in K»»«»«»,» . L-. Sind»-criuanii ihcni. ain:»laii,
5» G»kk1» 3k»»hU«�k in S«-h;«»gm«» 9. des Bauer So iiiiek in Glausche.

Nanislaii, den 21c. October 1879.

per ·glZorscljiis;-�g?ei«eiii zu 7;3(am5l·aii.
« »Eingctragene»»(6)ciiossciisä)aft.

.--..--« »»-» Te- S-Is;sg,sz1·ski: D- YMII««--zu«   """··"
Einem hochgeehrte« Publikum der Stadt ReI(JI1tI17II ft)1VEE UM(IEl1Md

"""«�«""""« voi«ziix;licheii Faliriciite
einfachen nnd doti«pelten Liqneureii,

sowie fciUc YlkkIcs und CcgIIflcs
«-. »» billigsten Preisen.

Jch erlaiibe i;iir daher, mein neues Unternehmen einer gi�itigen Uiitersiiii3niig an-
gelegeutlichstJziu egpls,eh-en und zeichne mich Hochachtniigsvoll» « t a

» deii-.2sz(H)»z.fzt»OQ«ctbr».- «1879.�-« « A·
N «- --

, W: E II(-b» sehe- i-�0kstamt Reine!-sclokt
ächtc I)Ittcrc Tropfen, offerirt Bau- nnd Nntzholz nach Aus-ivahl der

ärztlich eiiipsohleii für Appetitlosigkeit und Magen- Käufer iiiid iiberiiiiiinit Bestelliiiigen aiis Bretter,
trog! jeder Fig, Ei FIascI)c 1 Mark. Y.gh«lk!!j3.«.ttss7!-!s!sdi.L«Pelz»aiiptiiie er age ei Herrn Ein ·gL«((�ijl«IitIIIcll",�1-
, «· ·  »UI!MHcUU- � Tisch mit Waagcstäiidcr

Sonntag den  November: stehen bYlii1k:,cSiDi-iitscl)eii Kaiser.«
Pf3I«11Il0Il· U- sI)I«1tZk11(JIl(-Ell,  «"f««««·iI17iiiiif"t"EijFWEiZAopfel- u. I(i«is0liuelieIi. arp en 2«T-f«3EiLd- W «e�««�"-
- -t»»Ik· K!csk-!1c!!it?tI9t9F.9it9:9k; « » · «9"«««·9«T-«,«·

» Zu einer sehr sichereiT"Hi)p"ot«h·ek«·iH�ljii-siTPflauInenlStadt ivei«deu « L g«
das Pfund 35 Pfg. empfiehlt ; . I-500-r1800 Mark

K   Ibei ·pi"inktlicher Ziiiseii-Zahlung gesucht. Voiiivei1i,I X - Hist in der Exped. d. Bl. zu erfahreii.
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« « Es

»Eeimania
Lebens-i1Ierstcl)krmigs-Aktien-ttBkfrttsi1)ust zu Stettin.

Versichert Ende 1878: 124»,858» Personen mit . . . . . . 223,877,505 M.
Gesammtvermögen (wovon 2-», in pupillarisch ficheren Hypotheken angelegt) 44,354,543 ,,
Vermehrung der Fonds 1878 . . . . . . . . . . . . . 3,628,333 ,,
Ausgezahlte Versicherui·igs·summen .· . . .- . . . . . . . 33,694,709 ,,Zahreseinnahme an Prämien iind Zinsen 1878: . . . . . 9,114,351 ,,

en versichert vom 1. Januar bis Ende September er. 5726 Personen mit 15,477,782 ,,
Die mit Gewinnantheil Verficherten der ,,Germania« erhalten ihre Dividende bereits

nach 2 Jahren, und zwar auf jede volle Jahresprämie auch für abgekürzte Versicherungen,
währeZd i;ndZre Gesellschaften nur von der Prämie für die einfache Verficherung auf Lebens-

"t · i n w« .zei iv e e ge ahren
Auf die Prämie für die Verficherung eines Kapitals, zahlbar bei Vollendung des 60sten

Lebensjahres, bei früherein Ableb en nach dem Tode des Versicherteu, beträgt die jährliche
Dividende, wenn die für das Jahr 1878 festgeftellte Dividende zu Grunde gelegt wird, in Procenten
der Prämie für die einfache Verficherung »auf Leben2eit für das Beitritts-Alter von Jahren:

05 80 85 O 45 50

37·.9 Procent; 39.» Procent; 40.»-, Procent; 42.9 Procent ; 48.4 Procent; 60.z Procentgleich 27 Procent der gezahlten vollen Jahres-p«rämie sfür die abgekürzte Lebens-Verficherung.
Jede gewünschte Auskunft wird bereitwilligft ko tenfrei ertheilt durch

Werk«  sIIiIIck�« -Kaufmann in 3HiIm8knu-
,, .4« I«««e;sW)5«c«, Kaufmann in Neichthal,
,, C. Eies--er, Ki�irschnermstr. in Oele i. Seht»
,, ZU. s10«c«ös«i9«--, Kaufmann in Bernstadt,
,, Lehrer Eise«-in in Constadt,
,, W. sc-set-es, Kaufmann in Cr-iitzbnrg,
,, -I. zsse«»«,-, Kaufmann in Rosenberg O.-Seht»
« Rector se«-en« in Landsberg -O.XSchl. P

er-Anzüge.

Das Lager auf�s Beste assortirt,

« OA eh t u n g 7
als: Flauell-Hemden, rein woll. Gesuiidheits-Unterjacken, sowie Unterhosen für Männer,Frauen nnd Kinder, desgleichen well. Kinder-Anzügchen, Jäckchen, Tauf- n. Jahrkleidchen,å;

risse!-, Alpacca- u. Lüstei:-Jucken, Taillen u. Leibchen, Herrenti"icher, seidene u. wollene -.

stieg;

Z Shtipse u. Cravattes, Haiidschu»he, Jagdftrümpfe, Socken, Frauen- u. Kiiider-St·rümpfe,Z
-E; Filz- n. Flanell-Röcke, ferner sammtliche fertige Wäsche, auch für neugeborene Kinder 2c. I

empfiehlt zu bekannt billigsten Preisen der gütigen Beachtung ·
»»Stärke die Wäsche- und Schurzenfabrik R Hirta e n »- e &#39;ru en«; und sF,s-TO-7ED«, und
H If ge U Namslau, in der Nähe der Spätlich�schen Brauerei. MTIkk«kk-Sackc-:ihe J
empfehle bei billigsten Bedingungen geneigter
Benutzung. Neue Getreidesäcke verkaufe, trotz des
erhöhten Zolles, zu bisherigen billigen Preisen.
Mo 0.,0 »(FI«IIIØI«I0

Große Auswahl

modernen gTsinter o enund Z-;)3utisliingEs,ff
in ganz feiner wie in mittlerer Qualität, sowie
Tnche in allen Sorten und Farben, Flanelle
in den mannigfaltigsten Mustern, wie alle Futter-
fachen �� nur in reeller Waare und zu den
billigften Preisen � empfiehlt » »

E. B0hr1(-ht-

Getreidereinigmigs-
maschinen,
Trieurs, -

» Eiferne
Harkfelmafehinen

(vou Mk. 35�220),

Ringel»walzen,
. Gotte!

und Drefchmafchinen
empfiehlt in genügender Auswahl

C. 6kossmaaa. ge»-s---.
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T Das rosze Pelzwaaren-Lager ?
M. a-ask-«-o, Z?-.ürskl)ner, Dr(-statt,

Ring 3;) parterre, l. und ll. Etage,
empfiehlt feine Herren-Geh-, Reise-, Jagd- und Livree-Pelze, für Damen Geh-

, und Reise-Pelzmäntel nach den neuesten Fa(;ons mit echt Lyoner Seidensammet, Seiden-
rips, Wollrips und Stosfbezügen. Große Auswahl von Damen elz ar·nituren in Zobel,Marder, Reiz, Iltis,» Feh, Bisam, Skunk8 und Scheitelasfe; F-us;Päcke, Jagdmuffen,
Schlittende en und verschiedene Pelzmützen. Nerz-Pelze von 120 Mark an, Damen-Jacken von 18 Mk. an, Herr en-Geh- und Reisepelze von Rm. 75, JBdmuffen und
Fufzfäcke von 4.50 Rm. an, Damenpelze mit Besatz von 60 Mk. an, isam-, Feh-
und Scheitelaffen-Muffen von M. 7.50 an, Jltis- und Nerzmnffen von 18 M. an,
imitirte Skunksmuffen von 6 Mk. an, Kindergarnituren von 3 Mk. an, Comtoir-,

» Haus- und Jagd-Röcke von 30 Mark an. Gleichzeitig empfehle mein reichhaltiges Lager
mod;FnFr fHerren- und Damen-Pelzbezugstosfe, sowie fertiger Damens-elzbeziige
zum er.au.

. Alle angeführten Gegenstände werden unter Garantie der billigsten und reellsten Be-
dienung geliefert. Umarbeitungen und Modernisirungen von Pelzge enständenwerden in meiner eigenen Werkstatt, wenn dieselben auch nicht von mir gekauft Jud, bestens
besorgt. Auswahl-Sendungen werden ohne Spesenberechnung portofrei zugesandt.

Füchse, Marder, Jltis und Fischottern werden beim Einkauf von Pelzwaaren
in Zahlung angenommen.

ZU- ÆOWJ«, -KürI)akiner, «IE3re8kau, -Ring
"szi«iii""ii"«IläoIjselT-sohneia-Maschinen
neu verbessert, in 17 verschiedenen S0rte11: Kleine zu 56, 60, 70 und 72 Mark. Mittelgrosse
Zu 80 und 82 Mark. Sehr grosse zu 90�100 Mark, grösste sorten für Gköpel-, Wasser- oder

Dampfbetrieb von 112�-375 Mark.
Lieferung fra.nc0 Eisenbahnsta.ti0n. Pr0bezeit, Garantie, Zah1ungserleichterunge11. I1lustr.

Preis1isten auf Antrag(-In gratis und fran(:0.
Heinrich Lan7« in Mannheim.

Vertreter: Herr O. Gr0ssmann in Na.ms1n«u.
500 Wcark

zahle ich dem, der beim Gebrauch von
IT. ljaukkn·Iassn�s Zahn-
wasser jemals wieder Zahnschmerzen
bekommt oder aus dem Munde riecht.
Preis 1 Flasche I Mark.

Kindern das Zahnen zu erleichtern, Unruhe
und Zahnkrämpfe fern zu halten, sind nur im Stande
meine Electrom.

Zahnhalsbänder å I Mk.
II. IIatIl«l�masnI, II(-I·lIss U»
In Namslan nur echt zu haben bei Herrn

,-II. steinh-Stratsunder « M

Spielkarten,"«K
beste Qualität,

.å. Spiel gew. 65 Pf» mit Goldecken 75 Pf.,
emPf««h« A. R. Grimm.

l2000 �15U00 Mark!  ;
werden zur ersten Hypothek auf ein Haus mit
über 33,000 Mark· Feuertaxe gegen 50X» Zinsen
gesucht. Näheres m der Exped. d. Bl.

Jst der Zustand eines Eetdenden
auch besorgntßerregend oder scheinbar hoff- -»;

nungslo»s, so wird er aus dem Buche ,,Prattische
WinkefntKtante«neueHofsnung schbpsenu. volles :i·;"-«-;;;;
Vertrauen zu einem Heilprineip gewinnen, welches --«-is.--:-.

» sich durch große Einfachheit- ganz besonders
 aber durch nachtveisbare Wirksamkeit

auszeichnet � Die in dem Buche P alt« , . - : ische

I �-- Winke für Kranke  I
abgedruckten Briefe gltlcllich Geheiltek beweisen, «

«-  daß selbst solche Kranke noch die ersehnte Heilung -« « · ande we! de itiB n, ehe an rwe gvergeblichHilsesuchten. -.--«« « biges Buch kann daher allen Leidenden "
» wär-mstend empfohlen werden, umsomehr als aus

- Wunsch die Cur briefli deh un uuentge1tlich durch- » einen z)tattiskhen Arzt geleitet wird. Die Mittel
 sind it erall leicht zu beschafsen; ein Versuch fast
 kostenlos. � Gegen France- usendung von

.�"" 20 Pf. zu beziehen durch Ich. ohenleltnek in
· Leipzig und Vase

«   :-( .J»«««· .«·-J« - H-. .-.  -"

- -Ein Paar tüchtige und kräftige 6jährige A

Arbeits-Pferde
(Z«iuc65wall«ache)

stehen zum sofortigen Verkauf bei
l«0n1s vertan,

Wilhel1nstraße.



H� 400 ����

Weil�s Hä(Jkselmas(3hinen
Vor

Nachahmung geschützt.
» N»eueste grösste und beste.

Allerb1l11gster Preis krauen jede station.

Mo1«itZ Weil jun. 1x12»sc1-x.-Fah1�ik,F

Fur Grün«t·utter, Spreu, Stroh, Heu u. s. w., die beste
1e1stungsfah1gste und s0lideste Maschine welche es giebt,
stündliche Leistung 800 Pt"d., s(:lnvungrad 4 Fuss
Durcl1m. sc-·b»n1ttflåiche 2H18 Dcmt. verstellbar auf 6 ver-
sch1edene«Langen, e1ntachste Behandlung, leichtester
Betrieb, «b1ll1gster»Pre1s. Durch ReichsI)atent »I«�ahr aus-
scl1l1essl1cb geschutzt. Agenten ei-wunscl1t. Für Hand-
ler Rabatt.

, « I-Ieilig1creuzg.·12, 14 öd 16.ra«nkfu1t« J« DE-, I«an(lwirtl1·s·(:h·.Ilallevis-Er-vis.

Vom 27. d. Mts. ab befindet sich meine
Canzlei km Manrermeifter 2Kirchner�fchen
Haufe auf der ·Hofpitalgasse 2 Treppen
NO« Dr. I-alsdann,

Yxchts-Anwalt» «
BcUUUcU-- Zwei 8eFineider�Gek1ükfen

sowie auch �-

spflastcrzicgeln in�s I·-I,
sur Backöfen sich eignend,

stehen vorräthig in meiner Ziegelei, poln. Vorst.,
zum Verkauf. Ä· FIie

CI

g Namslau. z Z1m1nerme

Dom. Drofchk
sucht bald ciII cII St0ack der Cavallerist
gewesen ist, und per 1. Januar können sich drei»
Magdc in den Kuhstall melden.

J»F«
U .

dont. sterzendor
sucht zum 1. Januar 1880 einen

tuchugen Biebm-um
mit guten Zengnissen.
i Einen nüchternen, unverheiratheten

·Hanshålter
sucht zum baldigen Antritt

K. szyszlia.
7I- Z H

est

I0unver eirat .Knechte,Lohn50� 0Thlr.,
I5 Dien tmäd en, ,, 30��
2 Kutscher (Kavallerist), ,, 60��

können sich sofort zum baldxåen Antritt
LanäerVermiethungs- om

O »
0 «
elden.

ptoir. :
J i  meine Brauerei such«e»·ich einen

L c h r l i u g
zum baldigen Antritt. ·

II:  0 kniest- is, Brauere1b

Ein Knabe I

welcher Lust hat die Bäckerei zu erlerne
sich zum sofortigen Antritt melden bei

-J. z»c«8s»-«.-««», Väcke
S eh m o g r a u.

tzer. z

n, kann

rmeister.

können sofort in Arbeit treten.
» » II!-es-!p3:k-;!ExS«kI2I1LEisx.x1JgEsr«

Ein Knabe O
der Lust hat Fleifcher zu werden, kann bald in
die Lehre treten bei

z Fusan- III·I(9s!I�q-L-:-

gm «zaiidcheu
zum Austragcn der Waaren kann sich sofort
melden bei R. l(osol1vvitZ,

z .Konditor.
[Vermiethung.j In meinem Hause ist der

Oberstock anderweitig zu vern1iethen und Neujahr
1880 zu beziehen. Desgleichen ist auch eine möblirte
Stube sofort abzugeben. z Fulde. »

-)-· T:

.IIE. V
«- «-
 « «-T-«? C S .·- -J

Sonnabend den .8. November:
II «

II--«»-O-Ins»
in Gsrimm�s H6te1.

Gäste, von Mitgliedern eingeführt, müssen
spätestens 2 Tage vorher dem Vorstande an-
gemeldet werden.
Yonner-tag den 30. October er. friil)�1·0·Zl"hr:

Wellsieifcki nnd 2!IZelIwurst.
Zcachmittag von 6 Ah: ab:

Wnrftabendbrot s
wozu freundlichst einladet

III. II0kksImsItI,
Brauereibesitzer.

Vorläufige Anzcigc.
Honnabend den «1.Aoobr. früh von 9Ztt)t ab:

Wellflcifd)1i1id Wellwurft.
Nachmittag von 6 Ethik ab:
Wurftabcnd rot,

wozLi freundlichst eiuladet C. 1fInIHIIc-- · - - Red-ae·tion, Druck und1Veirila·Tb«o·n"O. O.joitzi inszNian·1slcIu.sz «« i«7-«��·i




